
2.10  Bericht der Geschäftsprüfungskommission an die Gemeindeversammlung der  

          Gemeinde Glarus Süd  

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 

Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen haben wir die Jahresrechnung der Gemeinde 

Glarus Süd, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung, Geldflussrechnung 

und Anhang sowie die Amtsführung der Gemeinde, ihrer Betriebe und Anstalten für das am 31. 

Dezember 2019 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft resp. prüfen lassen. 

Verantwortung des Gemeinderates 

Der Gemeinderat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den 

gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, 

Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die 

Aufstellung der Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von 

Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Gemeinderat für die Auswahl und die 

Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener 

Schätzungen verantwortlich. 

Verantwortung der Geschäftsprüfungskommission 

Die GPK handelt nach Ziffer 5 resp. Artikel 43 bis 45 der Gemeindeordnung Glarus Süd, gültig 

ab 01. Juli 2018. Bei der Prüfung der Amtsführung nach GO Art.44.2.a wird beurteilt ob eine 

gesetzeskonforme Amtsführung des Gemeinderates, der übrigen Gemeindebehörden, der 

Gemeindeverwaltung sowie der Betriebe, Anstalten und Stiftungen der Gemeinde gegeben ist. 

Prüfungsurteil 

Im Sinne von Art. 45 der Gemeindeordnung hat die Geschäftsprüfungskommission die Prüfung 

der Jahresrechnung an die BDO AG übertragen. Die fachkundige und unabhängige externe 

Revisionsgesellschaft hat uns folgendes Prüfungsergebnis mitgeteilt: 

„Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2019 

abgeschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften (Gesetz über den Finanzhaushalt 

des Kantons Glarus und seiner Gemeinden, VI A/1/2).“ 

Antrag 

Aufgrund der Prüfungstätigkeit stellen wir der Gemeindeversammlung den Antrag, die 

Jahresrechnung 2019 zu genehmigen. 

Dank 

Wir danken dem Gemeinderat, den Mitarbeitenden der Verwaltung, den angeschlossenen 

Betrieben und Anstalten für die pflichtbewusste Erfüllung ihrer Aufgaben. 
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